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§ 3 BThPG Ruhegenuß.
 BThPG - Bundestheaterpensionsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

1. (1)Den im § 1 Abs. 1 bis 2 genannten Bundestheaterbediensteten gebührt, wenn sie in den Ruhestand treten oder

in den Ruhestand versetzt werden, ein monatlicher Ruhegenuß unter der Voraussetzung, daß sie im Zeitpunkt

der Versetzung in den Ruhestand anrechenbare Dienstzeiten von insgesamt mindestens 15 Jahren aufweisen.

2. (2)Unter anrechenbaren Dienstzeiten im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die der Ruhegenußbemessung

zugrunde zu legenden Dienstzeiten (§ 7) zu verstehen.

3. (3)Im Falle der Auflösung des Dienstverhältnisses wegen groben Verschuldens des Bundestheaterbediensteten

gebührt kein Ruhegenuß.
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